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Landratsamt Reutlingen  Bismarckstr. 47  72764 Reutlingen Ihr Kontakt beim Landratsamt 
 

  
An die kostenbeitragspflichtigen Eltern von in 
Tagespflege geförderten Kindern aus dem Landkreis 
Reutlingen 

WJH - Tagesbetreuung  
Postanschrift: Bismarckstr. 47, 72764 Reutlingen 
Besucheradresse: Kaiserstr. 88/1, 72764 Reutlingen 

  

  

Fax: 07121 480-1874 

E-Mail: wjh-tbt@kreis-reutlingen.de 

 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Aktenzeichen Datum 

 42/41 
 

18.12.2025 

 
Kindertagespflege: Informationen zu der Änderung des Kostenbeitrages ab 01.01.2026 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Änderungen im Kostenbeitrag zur Förderung in 
Tagespflege ab dem 01.01.2026 informieren.  
 
In seiner Sitzung vom 17.12.2025 hat der Kreistag der Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege im Landkreis Reutlingen sowie der dazugehörigen 
Kostenbeitragstabelle zugestimmt.  
 
Wir erläutern Ihnen kurz die eintretenden Änderungen vorab:  

 Die Grenze des zugrunde zu legenden Einkommens der Einkommensgruppe I wird von 
bisher 25.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR erhöht. 

 Die Kostenbeiträge der Einkommensgruppen II bis VI werden angesichts der 
wirtschaftlichen Entwicklungen in den letzten acht Jahren angemessen um 6 % erhöht. 

 Es wurden zwei neue Einkommensgruppen eingeführt: Einkommensgruppe VII mit einem 
zugrunde liegenden Einkommen zwischen 100.000,00 EUR und 149.999,99 EUR, sowie 
Einkommensgruppe VIII mit einem zugrunde liegenden Einkommen von über  
150.000,00 EUR.  

 Eltern, die keine Unterlagen einreichen, sind künftig in der Einkommensgruppe VIII 
einzustufen. 

 
Ab dem 01.01.2026 haben Sie daher einen anderen Kostenbeitrag zu zahlen und sind womöglich 
in einer anderen Einkommensgruppe einzustufen.  
 
Wir werden die Kostenbeitragsänderungen ab Januar 2026 nach und nach umsetzen und Ihnen 
anschließend schriftlich Bescheid geben. 
Aufgrund der Vielzahl der neu festzusetzenden Kostenbeiträge bitten wir um Verständnis, dass 
dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird.  
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Bitte nehmen Sie außerdem zur Kenntnis, dass ab 01.01.2026 die Weitergewährung der 
Förderung bei Betreuungsunterbrechungen bis zu 6 Wochen weiter erfolgt - dies gilt sowohl für die 
Geldleistung an die Kindertagespflegeperson als auch für den von Ihnen zu entrichtenden 
Kostenbeitrag. 
 
Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige 
Sachbearbeitung.  
 
 
Freundliche Grüße     
Ihr Tagesbetreuungsteam  
 
 


